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Ö F F E N T L I C H E   B E K A N N T M A C H U N G 
 

über die Sitzung des  
Wahlausschusses 

(WA/002/2020-2025) 
 

Sitzungsdatum :  16.07.2025 
 
Sitzungsbeginn : 18:00 Uhr 
 
Sitzungsort : Rathaus Erwitte 

Raum: Sitzungssaal  
Am Markt 13 
59597 Erwitte 

 
 
 
 
 

Öffentlicher Teil 

 

 1   Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung, der Beschlussfähig-
keit und der Tagesordnung 

 

   
 2   Verpflichtung der Beisitzerinnen und Beisitzer  
   
 3   Prüfung und Entscheidung über die Zulassung der eingereichten Wahl-

vorschläge für die Kommunalwahlen am 14.09.2025 
132/2025 

   
 4   Zulassung von gegenüber dem Melderegister abweichenden Vornamen 

der Wahlbewerber/innen zur Wahl des Rates der Stadt Erwitte 
133/2025 

   
 
Gemäß § 6 Abs. 2 Kommunalwahlordnung NRW ist der Wahlausschuss ohne Rücksicht auf 
die Zahl der erschienenen Beisitzer beschlussfähig. 
 
Zu der Sitzung hat „jedermann“ Zutritt. 
 
Erwitte, 08.07.2025 
 
 
Der Wahlleiter 

gez. Linnebur 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Jahresabschluss 2022 der Stadt Erwitte 
 
 
I. Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2022 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss 2022 unter Einbeziehung einer 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nach § 102 Abs. 2 GO NRW geprüft. Die Prüfung schließt 
mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk ab.  
 
Die Ergebnisrechnung 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 
6.671.394,37 € ab.  
 
Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2022 auf 129.733.876,07 €. 
 
Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 den geprüften Jahresab-
schluss 2022 festgestellt und dem Bürgermeister für die Führung der Haushaltswirtschaft im 
Haushaltsjahr 2022 Entlastung erteilt. Der Jahresüberschuss wird der Ausgleichsrücklage 
zugeführt.  
 
Der Jahresabschluss 2022 mit Anhang und Lagebericht liegt bis zur Feststellung des Jah-
resabschlusses 2023 während der üblichen Dienstzeiten im Rathaus der Stadt Erwitte, Am 
Markt 13, Zimmer 201, zur Einsichtnahme aus. 
 
 
 
II. Bekanntmachungsanordnung des Jahresabschlusses 2022 
 
Gemäß § 96 Abs. 2 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juli 1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 05.07.2024 (GV. 
NRW. S. 444), in Kraft getreten am 31.07.2024, werden die Bilanz der Stadt Erwitte zum 
31.12.2021, die Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021, die Feststellung 
des Jahresabschlusses, die Verwendung des Ergebnisses sowie das Ergebnis der Prüfung 
des Jahresabschlusses und der Lagebericht hiermit öffentlich bekanntgemacht. 
 
 
Erwitte, 04.07.2025 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
 
gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

zum Jahresabschluss des Abwasserwerkes 
der Stadt Erwitte zum 31.12.2022 

 
 

1. Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 folgendes einstimmig be-
schlossen: 
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2022 wird festgestellt. 
 
Die Schlussbilanz zum 31.12.2022 endet mit einer Summe von 23.307.469,39 €. 
 
Als Ergebnis für das Jahr 2022 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 
324.886,96 €.  
 
Davon werden in die Gewinnrücklage 19.247,20 € eingestellt. An die Stadt Erwitte wurde 
eine Eigenkapitalverzinsung i.H.v. 310.208,00 € als Vorabausschüttung geleistet. 
 
Unter Berücksichtigung eines Gewinnvortrages i.H.v. 280.526,27 € wird der neue Bi-
lanzgewinn i.H.v. 275.958,03 € im Eigenkapital passiviert und auf neue Rechnung vor-
getragen.  
 
 

2. Jahresabschluss, Lagebericht und Erfolgsübersicht sind während der Dienststunden, 
 
montags bis freitags von 08.30 bis 12.00 Uhr   
montags und dienstags von 14.00 bis 16.00 Uhr  
donnerstags  von 14.00 bis 17.00 Uhr  
 
im Rathaus der Stadt Erwitte, Am Markt 13, 59597 Erwitte, Zimmer 201 einzusehen. 

 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Gem. § 26 Abs. 4 Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
16.11.2004 (GV. NRW S. 644), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 
05.03.2024 (GV. NRW. S. 136), in Kraft getreten mit Wirkung vom 31.12.2023, werden 
der Jahresabschluss, die Verwendung des Jahresüberschusses oder die Behandlung des 
Jahresfehlbetrages sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses hiermit öf-
fentlich bekanntgemacht.  

 
Erwitte, 04.07.2025 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
 
 
 
gez. Henneböhl 



_____________________________________________________________________________________________________ 
Nr.: 11 30. Jahrgang Seite:  5 

 
 

Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 

Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr 
 

Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Digitales der Stadt 
Erwitte hat in seiner Sitzung vom 03.06.2025 gem. § 6 Abs. 2 StrWg NRW beschlossen die 
folgende Straße für den öffentlichen Verkehr zu widmen und als Gemeindestraße einzustu-
fen. Für die Anlieger werden hierdurch Rechte und Pflichten begründet. Die Straße erhält 
den Namen „Heinrich-Schäffer-Allee“:  
 
Wirtschaftsweg 6.07 zwischen „Völlinghauser Weg“ und der Straße „Auf den Thränen“ 
 
Zu der Widmung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt 
werden. 
Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Bürgermeister der Stadt Erwitte, 
Am Markt 13, 59597 Erwitte einzulegen. 
 
Falls die Frist durch das Verschulden eines von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden 
sollte, so würde dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. 
 
Erwitte, 01.07.2025 
 
 
Stadt Erwitte  
Der Bürgermeister  
gez. Henneböhl 

 

 
 
 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

Die vorstehende Widmung von Straßen für den öffentlichen Verkehr der Stadt Erwitte vom 

01.07.2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung für das Land 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 

GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung (alternativ: sonstige ortsrechtliche Be-

stimmung oder Flächennutzungsplan) nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 

nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

wurde nicht durchgeführt, 

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

 

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Erwitte, 01.07.2025 

 

Stadt Erwitte 

Der Bürgermeister 

gez. Henneböhl 

 

 

Bestätigung 

 

Ich bestätige, dass der Wortlaut der nachfolgenden Widmung von Straßen für den öffentli-
chen Verkehr vom 01.07.2025 – mit dem Ratsbeschluss vom 03.06.2025 übereinstimmt und 
dass nach § 2 Absatz 1 und 2 der Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) verfahren 
worden ist. 
 

Erwitte, 01.07.2025 

 

Stadt Erwitte 

Der Bürgermeister 

gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 

Bebauungsplan Böckum Nr. 2 „Am Fluetgraben / Erweiterung“, 1. Änderung 
 
Schlussbekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
 
 

 
 
 
Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 den Bebauungsplan Böckum 
Nr. 2 „Am Fluetgraben / Erweiterung“, 1. Änderung, gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde anerkannt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem vorstehenden Lageplan zu entnehmen. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Erwitte zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Böckum Nr. 2 „Am Fluetgraben / Erweiterung“ wird hiermit gem. § 10 BauGB öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Der Bebauungsplan tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird ab sofort zu jedermanns Einsicht während der 
Dienststunden bei der Stadtverwaltung, FD 205 Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz, Kö-

Geltungsbereich der Be-
bauungsplanänderung 
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nigshof K 28, Am Markt 12, 59597 Erwitte, bereitgehalten; über seinen Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben.  
Außerdem stehen die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Erwitte unter 
https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-
bauleitplaene/ zur Verfügung und können über die zentrale Internetseite des Landes NRW 
www.bauleitplanung.nrw.de eingesehen werden. 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung für das Land NRW wird hiermit bestä-
tigt, dass der oben aufgeführte Beschluss mit dem am 03.07.2025 durch den Rat der Stadt 
Erwitte gefassten Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs.1 und Abs. 2 der Be-
kanntmachungsverordnung verfahren worden ist.  
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Erwitte unter 
http://www.erwitte.de einzusehen.  
 
 
Hinweise:  
 
Nach § 215 Abs.1 BauGB sind unbeachtlich:  
 

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
Verfahrens- und Formvorschriften,  
 

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,  

 

• sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs,  
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Stadt Erwitte unter Darlegung des die Verletzung begründeten 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind; § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein- Westfalen (GO NW) kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW gegen Satzungen und Flä-
chennutzungsplänen nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,  

 

• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

 

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 

• der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt Erwitte vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße  
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen  
 
Änderungsbebauungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von  

https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/
https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
http://www.erwitte.de/
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Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  
 
Erwitte, 04.07.2025 
 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 

Bebauungsplan Bad Westernkotten Nr. 7 „Lindenstraße“, 10. Änderung 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I S. 394) 

 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Digitales des Rates 
der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 03.06.2025 beschlossen, den Entwurf des Bebau-
ungsplanes Bad Westernkotten Nr. 7 „Lindenstraße“, 10. Änderung, einschließlich der Be-
gründung für die Dauer eines Monats gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Gleich-
zeitig sind die Stellungnahmen der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen. 
 
Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ist dem vorstehenden Lageplan zu entneh-
men. 
 
Der Entwurf der 10. Änderung des Bebauungsplanes Bad Westernkotten Nr. 7 „Lindenstra-
ße“ mit Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Zeit vom 11.07.2025 bis 
11.08.2025 einschließlich im Internet auf der Homepage der Stadt Erwitte unter 
www.erwitte.de sowie über das zentrale Internetportal des Landes Nordrhein-Westfalen un-
ter www.bauleitplanung.nrw.de veröffentlicht. 
 

 

Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 

http://www.erwitte.de/
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
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Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist abgegeben werden können. Diese können schriftlich, per Niederschrift oder per 
E-Mail übermittelt werden. Die Unterlagen liegen vom 11.07.2025 bis 11.08.2025 ein-
schließlich öffentlich aus und können bei der Stadtverwaltung Erwitte, Rathaus (Königshof), 
Am Markt 12, 59597 Erwitte, Fachdienst 205, Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz, Zim-
mer K 28, von jedermann eingesehen werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Baubauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
 

Art der vorhandenen In-
formationen 

Urheber Thematischer Bezug 

Stellungnahmen von Behör-
den und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 
 

Kreis Soest 
 
 

Schutzgut Mensch, Fläche 
 

Fachgutachten 
 

keine 
 
 
 
 

 
 

Stellungnahmen und Einga-
ben aus der Öffentlichkeit 

keine  

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsanordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der vorstehende Beschluss mit den vom Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Digitales am 03.06.2025 gefassten 
Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 u. 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 13 der Hauptsatzung der Stadt Erwitte vom 17.07.2024, zu-
letzt geändert am 03.12.2024, öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Erwitte einzusehen unter: 
www.erwitte.de/Stadt/Aktuelles/Bekanntmachungen/Amtsblatt 
 
Erwitte, 02.07.2025 
 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 

 
Bebauungsplan Schmerlecke Nr. 9 „Erweiterung der Kleefeldsiedlung“ 

 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 20.12.2023 (BGBl. 2023 I S. 394) 
 
 

 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Digitales des Rates 
der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 05.12.2024 beschlossen, den Entwurf des Bebau-
ungsplanes Schmerlecke Nr. 9 „Erweiterung der Kleefeldsiedlung“, einschließlich der Be-
gründung im regulären Verfahren gem. §§ 8,10 BauGB mit Durchführung einer Umweltprü-
fung fortzuführen.  
 
Dem Änderungsentwurf wurde zugestimmt. 
 
Die Verwaltung wird beauftragt den Bebauungsplan für die Dauer eines Monats gem. § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Gleichzeitig sind die Stellungnahmen der Behörden 
gem. § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen. 
 
Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ist dem vorstehenden Lageplan zu entneh-
men. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Schmerlecke Nr. 9 „Erweiterung der Kleefeldsiedlung“ mit 

Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes 
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Begründung wird gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Zeit vom 11.07.2025 – 11.08.2025 
einschließlich im Internet auf der Homepage der Stadt Erwitte unter www.erwitte.de sowie 
über das zentrale Internetportal des Landes Nordrhein-Westfalen unter 
www.bauleitplanung.nrw.de veröffentlicht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist abgegeben werden können. Diese können schriftlich, per Niederschrift oder per 
E-Mail übermittelt werden. Die Unterlagen liegen vom 11.07.2025 bis 11.08.2025 ein-
schließlich öffentlich aus und können bei der Stadtverwaltung Erwitte, Rathaus (Königshof), 
Am Markt 12, 59597 Erwitte, Fachdienst 205, Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz, Zim-
mer K 28, von jedermann eingesehen werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Baubauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
 

Art der vorhandenen In-
formationen 

Urheber Thematischer Bezug 

Stellungnahmen von Behör-
den und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 
 

Kreis Soest 
 
 
Geologischer Dienst NRW 
 
LWL Archäologie 
 

Schutzgut Mensch, Tier, Flä-
che, Flora, Fauna, Boden 
 
Schutzgut Boden 
 
Schutzgut Boden, Kultur 

Fachgutachten 
 

keine 
 
 
 
 

 
 

Stellungnahmen und Einga-
ben aus der Öffentlichkeit 

keine  

 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsanordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der vorstehende Beschluss mit den vom Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Digitales am 05.12.2024 gefassten 
Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 u. 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. Der vorstehende Beschluss wird hiermit gem. 
§ 2 Abs. 1 BauGB und § 13 der Hauptsatzung der Stadt Erwitte vom 17.07.2024, zuletzt ge-
ändert am 03.12.2024, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Erwitte einzusehen unter: 
www.erwitte.de/Stadt/Aktuelles/Bekanntmachungen/Amtsblatt 
 
Erwitte, 02.07.2025 
 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
gez. Henneböhl 

http://www.erwitte.de/
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 

Bebauungsplan Bad Westernkotten Nr. 12 „SO Kuranlagen“, 10. Änderung 
 
Schlussbekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
 

 
 
 
Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 den Bebauungsplan Bad 
Westernkotten Nr. 12 „SO Kuranlagen“, 10. Änderung, gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB) als Satzung beschlossen. Die Begründung wurde anerkannt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem vorstehenden Lageplan zu entnehmen. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Erwitte zur 10. Änderung des Bebauungsplanes 
Bad Westernkotten Nr. 12 „SO Kuranlagen“ wird hiermit gem. § 10 BauGB öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Der Bebauungsplan tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird ab sofort zu jedermanns Einsicht während der 
Dienststunden bei der Stadtverwaltung, FD 205 Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz, Kö-

Geltungsbereich der Be-
bauungsplanänderung 
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nigshof K 28, Am Markt 12, 59597 Erwitte, bereitgehalten; über seinen Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben.  
 
Außerdem stehen die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Erwitte unter 
https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-
bauleitplaene/ zur Verfügung und können über die zentrale Internetseite des Landes NRW 
www.bauleitplanung.nrw.de eingesehen werden. 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung für das Land NRW wird hiermit bestä-
tigt, dass der oben aufgeführte Beschluss mit dem am 03.07.2025 durch den Rat der Stadt 
Erwitte gefassten Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs.1 und Abs. 2 der Be-
kanntmachungsverordnung verfahren worden ist.  
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Erwitte unter 
http://www.erwitte.de einzusehen.  
 
 
Hinweise:  
 
Nach § 215 Abs.1 BauGB sind unbeachtlich:  
 

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
Verfahrens- und Formvorschriften,  
 

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,  

 

• sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs,  
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Stadt Erwitte unter Darlegung des die Verletzung begründeten 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind; § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein- Westfalen (GO NW) kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW gegen Satzungen und Flä-
chennutzungsplänen nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,  

 

• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

 

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 

• der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt Erwitte vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße  
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen Änderungs-
bebauungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von  

https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/
https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
http://www.erwitte.de/
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Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  
 
Erwitte, 04.07.2025 
 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 

Bebauungsplan Horn Nr. 13 „Kirchwiese“, 2. Änderung 

Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I S. 394) 

 
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Digitales des Rates 
der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 03.06.2025 beschlossen, den Entwurf des Bebau-
ungsplanes Horn Nr. 13 „Kirchwiese“, 2. Änderung, einschließlich der Begründung für die 
Dauer eines Monats gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich auszulegen. Gleichzeitig sind die Stel-
lungnahmen der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB einzuholen. 
 
Die genaue Abgrenzung des Bebauungsplanes ist dem vorstehenden Lageplan zu entneh-
men. 
 
Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes Horn Nr. 13 „Kirchwiese“ mit Begrün-
dung wird gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch in der Zeit vom 11.07.2025 bis 11.08.2025 ein-
schließlich im Internet auf der Homepage der Stadt Erwitte unter www.erwitte.de sowie über 

 
Geltungsbereich des 
Bebauungsplans 

http://www.erwitte.de/
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das zentrale Internetportal des Landes Nordrhein-Westfalen unter 
www.bauleitplanung.nrw.de veröffentlicht. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen während der Dauer der Veröffentli-
chungsfrist abgegeben werden können. Diese können schriftlich, per Niederschrift oder per 
E-Mail übermittelt werden. Die Unterlagen liegen vom 11.07.2025 bis 11.08.2025 ein-
schließlich öffentlich aus und können bei der Stadtverwaltung Erwitte, Rathaus (Königshof), 
Am Markt 12, 59597 Erwitte, Fachdienst 205, Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz, Zim-
mer K 28, von jedermann eingesehen werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-
men können bei der Beschlussfassung über den Baubauungsplan unberücksichtigt bleiben. 
 
Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfügbar: 
 
 

Art der vorhandenen In-
formationen 

Urheber Thematischer Bezug 

Stellungnahmen von Behör-
den und sonstigen Trägern 
öffentlicher Belange 
 

Kreis Soest 
 
 

Schutzgut Mensch, Fläche 
 

Fachgutachten 
 

keine 
 
 
 
 

 
 

Stellungnahmen und Einga-
ben aus der Öffentlichkeit 

keine  

 
 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsanordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der vorstehende Beschluss mit den vom Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Digitales am 03.06.2025 gefassten 
Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 u. 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. Die vorstehenden Beschlüsse werden hiermit 
gem. § 3 Abs. 1 BauGB und § 13 der Hauptsatzung der Stadt Erwitte vom 17.07.2024, zu-
letzt geändert am 03.12.2024, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Erwitte einzusehen unter: 
www.erwitte.de/Stadt/Aktuelles/Bekanntmachungen/Amtsblatt 
 
Erwitte, 02.07.2025 
 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
gez. Henneböhl 

http://www.bauleitplanung.nrw.de/
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 

Bebauungsplan Erwitte Nr. 48 „Am Hüchtchen“, 1. Änderung 
 
Schlussbekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
 
 

 
 
 
Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 27.05.2025 den Bebauungsplan Erwitte 
Nr. 48 „Am Hüchtchen“, 1. Änderung, gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung 
beschlossen. Die Begründung wurde anerkannt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem vorstehenden Lageplan zu entnehmen. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Erwitte zur 1. Änderung des Bebauungsplanes 
Erwitte Nr. 48 „Am Hüchtchen“ wird hiermit gem. § 10 BauGB öffentlich bekanntgemacht. 
 
Der Bebauungsplan tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Der Änderungsbebauungsplan mit Begründung wird ab sofort zu jedermanns Einsicht wäh-
rend der Dienststunden bei der Stadtverwaltung, FD 205 Stadtplanung, Umwelt, Denkmal-
schutz, Königshof K 28, Am Markt 12, 59597 Erwitte, bereitgehalten; über seinen Inhalt wird 
auf Verlangen Auskunft gegeben.  

Geltungsbereich der Be-
bauungsplanänderung 
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Außerdem stehen die Unterlagen auf der Homepage der Stadt Erwitte unter 
https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-
bauleitplaene/ zur Verfügung und können über die zentrale Internetseite des Landes NRW 
www.bauleitplanung.nrw.de eingesehen werden. 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung für das Land NRW wird hiermit bestä-
tigt, dass der oben aufgeführte Beschluss mit dem am 27.05.2025 durch den Rat der Stadt 
Erwitte gefassten Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs.1 und Abs. 2 der Be-
kanntmachungsverordnung verfahren worden ist.  
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Erwitte unter 
http://www.erwitte.de einzusehen.  
 
 
Hinweise:  
 
Nach § 215 Abs.1 BauGB sind unbeachtlich:  
 

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
Verfahrens- und Formvorschriften,  
 

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,  

 

• sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs,  
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Stadt Erwitte unter Darlegung des die Verletzung begründeten 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind; § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein- Westfalen (GO NW) kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW gegen Satzungen und Flä-
chennutzungsplänen nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,  

 

• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

 

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 

• der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt Erwitte vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße  
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen  
 
Änderungsbebauungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von  
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  

https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/
https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
http://www.erwitte.de/
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Erwitte, 04.06.2025 
 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
In Vertretung: 
 
gez. Hoppe 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 

Bebauungsplan Erwitte Nr. 56 „Westlich der Berger Straße“ 
 
Schlussbekanntmachung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) 
 

 
 
Der Rat der Stadt Erwitte hat in seiner Sitzung am 03.07.2025 den Bebauungsplan Erwitte 
Nr. 56 „Westlich der Berger Straße“, gem. § 10 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung 
beschlossen. Die Begründung wurde anerkannt. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist dem vorstehenden Lageplan zu entnehmen. 
 
Bekanntmachungsanordnung  
 
Der Satzungsbeschluss des Rates der Stadt Erwitte zur Aufstellung des Bebauungsplanes 
Erwitte Nr. 56 „Westlich der Berger Straße“ wird hiermit gem. § 10 BauGB öffentlich be-
kanntgemacht. 
 
Der Bebauungsplan tritt am Tag der Bekanntmachung in Kraft.  
 
Der Bebauungsplan mit Begründung wird ab sofort zu jedermanns Einsicht während der 
Dienststunden bei der Stadtverwaltung, FD 205 Stadtplanung, Umwelt, Denkmalschutz, Kö-
nigshof K 28, Am Markt 12, 59597 Erwitte, bereitgehalten; über seinen Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft gegeben. Außerdem stehen die Unterlagen auf der Homepage der Stadt 

Geltungsbereich der Be-
bauungsplanänderung 
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Erwitte unter https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-
wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/ zur Verfügung und können über die 
zentrale Internetseite des Landes NRW www.bauleitplanung.nrw.de eingesehen werden. 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung für das Land NRW wird hiermit bestä-
tigt, dass der oben aufgeführte Beschluss mit dem am 03.07.2025 durch den Rat der Stadt 
Erwitte gefassten Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs.1 und Abs. 2 der Be-
kanntmachungsverordnung verfahren worden ist. Die Bekanntmachung ist auch auf der In-
ternetseite der Stadt Erwitte unter http://www.erwitte.de einzusehen.  
 
Hinweise:  
Nach § 215 Abs.1 BauGB sind unbeachtlich:  
 

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten  
Verfahrens- und Formvorschriften,  
 

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans,  

 

• sowie ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs,  
 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Stadt Erwitte unter Darlegung des die Verletzung begründeten 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind; § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.  
 
Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein- Westfalen (GO NW) kann gem. § 7 Abs. 6 GO NW gegen Satzungen und Flä-
chennutzungsplänen nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfah-
ren wurde nicht durchgeführt,  

 

• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  

 

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 

• der Form- und Verfahrensfehler ist gegenüber der Stadt Erwitte vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.  

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße  
Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe durch diesen  
Änderungsbebauungsplan in eine bisher zulässige Nutzung und über das Erlöschen von  
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.  
 
Erwitte, 04.07.2025 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
gez. Henneböhl 

https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/
https://www.erwitte.de/leben-in/bauen-und-wohnen/bauleitplanung/rechtskraeftigte-bauleitplaene/
http://www.bauleitplanung.nrw.de/
http://www.erwitte.de/
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte 
 

Satzung der Stadt Erwitte über eine Veränderungssperre für den Geltungsbereich des 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplans Erwitte Nr. 57 ‚Lippstädter Straße‘ im 

Ortsteil Erwitte 
 
Aufgrund der §§ 14 Abs. 1 und 16 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394) in Verbindung mit den §§ 7 
und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14.0 Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 31. Juli 2024 (GV. NRW. S. 444) hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner 
Sitzung am 03.07.2025 die folgende Satzung beschlossen: 
 

§ 1 
Anordnung der Veränderungssperre 

 
Zur Sicherung der Planung im künftigen Geltungsbereich des in Aufstellung befindlichen 
Bebauungsplanes Erwitte Nr. 57 „Lippstädter Straße“ wird eine Veränderungssperre 
angeordnet. 
 

§ 2 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Der Geltungsbereich der Satzung über die Veränderungssperre ist identisch mit dem 
Geltungsbereich des Bebauungsplans Erwitte Nr. 57 „Lippstädter Straße“. Der 
räumliche Geltungsbereich der Veränderungssperre ergibt sich auch aus der nachstehenden 
Planzeichnung: 
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§ 3 
Inhalt und Rechtswirkungen der Veränderungssperre 

 
(1) Im räumlichen Geltungsbereich der Veränderungssperre dürfen: 
     - Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt oder bauliche Anlagen   
        nicht beseitigt werden; 
     - Keine erheblichen oder wesentlich wertsteigernden Veränderungen von  
       Grundstücken und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht  
       genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig ist, vorgenommen 
       werden. 
 
(2) Vorhaben, die vor Inkrafttreten der Veränderungssperre baurechtlich genehmigt 
      worden sind, Vorhaben, von denen die Stadt nach Maßgabe des 
      Bauordnungsrechts Kenntnis erlangt hat und mit deren Ausführung vor dem 
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      Inkrafttreten der Veränderungssperre hätte begonnen werden dürfen, sowie 
     Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher ausgeübten Nutzung 
     werden von der Veränderungssperre nicht berührt. 
 
(3) In Anwendung von § 14 Absatz 2 BauGB kann von der Veränderungssperre eine 
     Ausnahme zugelassen werden, wenn keine überwiegenden öffentlichen Belange 
     entgegenstehen. Die Entscheidung hierüber trifft die Baugenehmigungsbehörde 
     im Einvernehmen mit der Stadt. 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Die Veränderungssperre tritt mit dem Tage der Bekanntmachung in Kraft. 
 

§ 4 
Außerkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt außer Kraft, sobald für ihren räumlichen Geltungsbereich der zurzeit in 
Aufstellung befindliche Bebauungsplan Erwitte Nr. 57 „Lippstädter Straße“ rechtsverbindlich 
wird, spätestens jedoch am 02.09.2026. 
 
 
Hinweise:  
 
Gem. § 18 Abs. 3 Satz 2 BauGB wird auf folgende Bestimmungen hingewiesen: 
Dauert die Veränderungssperre länger als 4 Jahre über den Zeitpunkt ihres Beginns oder der 
ersten Zurückstellung eines Baugesuchs nach § 15 Abs. 1 BauGB hinaus, ist den Betroffe-
nen für dadurch entstandene Vermögensnachteile eine angemessene Entschädigung in 
Geld zu leisten.  
Auf die Vorschriften des § 18 Abs. 2 Satz 2 und 3 BauGB über die Geltendmachung etwaiger 
Entschädigungsansprüche für eingetretene Vermögensnachteile durch die Veränderungs-
sperre nach § 18 und des § 18 Abs. 3 über das Erlöschen der Entschädigungsansprüche bei 
nicht fristgemäßer Geltendmachung wird hingewiesen.  
 
Nach § 215 Abs. 1 BauGB sind unbeachtlich: 
 

- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3 beachtliche Verletzung der dort bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften 
über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes, 

- sowie ein nach § 214 abs. 3 Satz 2 beachtlicher Mangel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
schriftlich gegenüber der Stadt Erwitte unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend auch dann, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a beachtlich sind. 
 
Die Verletzung von Verfahrens - oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein -Westfalen kann gegen die Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer 
Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,  
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c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  
 
d) der Form - oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Erwitte vorher gerügt und da-
bei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 
 
 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsanordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Be-
kanntmVO) wird hiermit bestätigt, dass der vorstehende Beschluss mit dem vom Rat der 
Stadt Erwitte am 03.07.2025 gefassten Beschluss übereinstimmt und dass nach § 2 Abs. 1 
u. 2 BekanntmVO verfahren worden ist. 
 
Die Bekanntmachung wird hiermit angeordnet. Der vorstehende Beschluss wird hiermit gem. 
§ 3 Abs. 1 BauGB und § 13 der Hauptsatzung der Stadt Erwitte vom 17.07.2024, zuletzt ge-
ändert am 03.12.2024, öffentlich bekannt gemacht. 
 
Die Bekanntmachung ist auch auf der Internetseite der Stadt Erwitte einzusehen unter: 
www.erwitte.de/Stadt/Aktuelles/Bekanntmachungen/Amtsblatt 
 
 
Erwitte, 04.07.2025 
 
 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
gez. Henneböhl 
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Öffentliche Bekanntmachung der Stadt Erwitte  
 

Benutzungs- und Gebührensatzung  

für Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Erwitte 

vom 08.07.2025 

Aufgrund der §§ 7 u. 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NW S. 666) sowie der §§ 2,4 u. 6 des 
Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21. Oktober 1969 
(GV. NW S. 712) jeweils in der z.Z. gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Erwitte in seiner 
Sitzung am 03.07.2025 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

Öffentliche Einrichtungen 

(1)   Die Stadt Erwitte unterhält zur vorübergehenden Unterbringung von 

(a) ausländischen Flüchtlingen gem. § 2 des Gesetzes über die Zuweisung und 
Aufnahme ausländischer Flüchtlinge/ Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) 
vom 28.02.2003 (GV.NRW S.93), 

(b) ausländischen Flüchtlingen, die Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) 
II oder dem SGB XII erhalten, 

(c) Obdachlosen, die gem. § 14 des Ordnungsbehördengesetzes NRW (OBG) vom 
13.05.1980 (GV.NRW S. 528) in der jeweils geltenden Fassung unterzubringen 
sind, 

Übergangswohnheime und Wohnungen bzw. Zimmer in Wohnungen – nachfol-
gend Unterkünfte genannt – als öffentliche Einrichtungen. 

(2)   Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich. 

§ 2 

Unterkünfte 

Welche Unterkünfte diesem Zweck dienen, bestimmt der Bürgermeister. Er kann durch 
schriftliche Festlegung Objekte streichen oder weitere in den Bestand aufnehmen. Der aktu-
elle Bestand ist dieser Satzung als Anlage beigefügt. 

(1) Darüber hinaus gilt diese Satzung auch für Wohnungen, die den Personengruppen nach 
§ 1 Absatz 1 Buchstabe a) zum Zweck der Verhinderung oder Beseitigung der Woh-
nungslosigkeit zugewiesen wurden und die sich nicht in einer Unterkunft nach Absatz 1 
befinden. Auch diese Wohnungen gelten als Unterkünfte im Sinne dieser Satzung. 
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§ 3 

Benutzungsverhältnis 

(1) Die Unterkunft dient der Verhinderung oder Beseitigung der Wohnungslosigkeit und der      
vorübergehenden Unterbringung der Personengruppen nach § 1. 

(2) Über die Belegung der Unterkünfte entscheidet die Stadt nach pflichtgemäßem Ermes-
sen. Sie ist berechtigt, im Rahmen der Kapazitäten und der Sicherung einer geordneten 
Unterbringung bestimmte Wohnräume nach Art, Größe und Lage zuzuweisen. Ein An-
spruch auf eine Zuweisung einer bestimmten Unterkunft oder auf ein Verbleiben in einer 
bestimmten Unterkunft besteht nicht. 

(3) Der Bürgermeister erlässt eine Hausordnung, die Näheres zur Benutzung, zum Haus-
recht und zur Ordnung in den Unterkünften regelt. 

(4) Der Wohnraum in einer Unterkunft wird durch schriftlichen Bescheid zugewiesen. Die 
Zuweisung erfolgt jederzeit widerruflich. Mit dem Widerruf erlischt das Recht auf Benut-
zung des zugewiesenen Wohnraums. Den benutzungsberechtigten Personen kann je-
derzeit das Recht für die Benutzung der Unterkunft widerrufen bzw. ihnen können ande-
re Unterkünfte zugewiesen werden. Dies gilt insbesondere 

(a) wenn Räumlichkeiten für dringendere Fälle in Anspruch ge-

nommen werden müssen, 

(b) bei Missachtung des Hausfriedens oder Verstoß gegen Best-

immungen der Hausordnung oder dieser Satzung, 

(c) bei Standortveränderungen der Unterkünfte, 

(d) wenn die Belegungsdichte verändert werden soll, 

(e) wenn das Asylverfahren abgeschlossen ist 

(f) wenn trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung keine 

ausreichenden Bemühungen zur aktiven Wohnungssuche vorliegen, 

(g) wenn zumutbare Alternativen auf dem regulären Woh-

nungsmarkt zur Verfügung stehen, 

(h) wenn die Benutzungsgebühren nicht gezahlt werden. 

§ 4 

Benutzungsgebühren 

(1) Die Stadt erhebt für die Benutzung der in § 2 genannten Unterkünfte Benutzungsgebüh-
ren. Die Benutzungsgebühr setzt sich aus der Grundgebühr und einer Pauschale für die    
Betriebskosten zusammen. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Grundgebühr und 
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der Heizkosten ist die Belegungsfläche der Unterkünfte. Die Belegungsfläche setzt sich 
aus der Gesamtwohnfläche aller Unterkünfte nach § 2 dieser Satzung und der in diesen 
insgesamt zur Verfügung stehenden Gemeinschaftsflächen zusammen. Die Größe einer 
Wohnungseinheit errechnet sich aus der Division der Gesamtbelegungsfläche durch die 
Sollpersonenzahl. Die Verteilung der übrigen Nebenkosten erfolgt nach dem Personen-
maßstab. Berücksichtigt wird die Anzahl der durchschnittlich untergebrachten Personen. 
 

(2) Pro Person wird monatlich eine einheitliche Benutzungsgebühr erhoben: 

Grundgebühr 160,18 € 

Strom 27,34 € 

Heizung 17,47 € 

Nebenkosten 36,17 € 

Gesamt 241,16 € 
 

(3) Werden neue Unterkünfte nach Inkrafttreten dieser Satzung in den Bestand gem. § 2 
Abs. 1 aufgenommen, gilt auch dort die Benutzungsgebühr nach Abs. 2. 

(4) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tag an, ab dem der gebührenpflichtigen Person 
die Unterkunft zugewiesen wurde. Das Benutzungsverhältnis und die Gebührenpflicht 
enden mit dem Tag der Übergabe und Abnahme der zugewiesenen Unterkunft an bzw. 
durch die Hausmeister. Eine vorübergehende Abwesenheit entbindet nicht von der Ver-
pflichtung zur Gebührenzahlung. 

(5) Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich, und zwar spätestens bis zum 3. Werktag 
eines jeden Monats, an die Stadtkasse zu richten. Bei Einzug in die Unterkunft und bei 
Auszug aus der Unterkunft erfolgt eine taggenaue Berechnung der Kosten. Überzahlun-
gen insbesondere bei Auszug sind auszugleichen. 

§ 5 

Gebührenschuldner 

Gebührenschuldner sind die Benutzerinnen und Benutzer der Unterkünfte. 

§ 6 

Inkrafttreten 
Diese Satzung tritt am 01.08.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Erwitte 
über die Unterhaltung und Benutzung der Obdachlosenunterkunft und der Übergangswohn-
heime für ausländische Flüchtlinge sowie über die Erhebung von Benutzungsgebühren vom 
25.09.2017 außer Kraft. 
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Anlage 1 
 
Liste der Städtischen Unterkünfte für die Unterbringung von Flüchtlingen und Ob-
dachlosen in der Stadt Erwitte (Stand: 06.2025)  
 
 
Ortsteil                                                          Straße  

Erwitte Kernstadt Steinstraße 33 

  Schlossallee 7 

  Schlossallee 9 

  Lippstädter Straße 39 (Haus) 

  Lippstädter Straße 39a (Container) 

  Hellweg 51 

  Hellweg 51a 

  Hellweg 18 

  Steinstraße 31 

  Soester Str.22 

  Kirchgraben 2 

  Zum Tummelplatz 6 

   
Bad Westernkotten Osterbachstraße 22 

  Solering 1 

  Fredegras 19 a 

  Fredegras 19 b 

  Fredegras 19 c 

  Fredegras 19 d 

  Aspenstraße 34a 

  Hockelheimer Weg 4 

  Bredenollgasse 4 

  Nordstraße 20 

  Weißdornring 41 

   
Horn Lange Straße 34 

  Lange Straße 36 (Container) 

  Auf der Heckenbrede 

  Schmerlecker Straße 27 

   
Stirpe Brockhofer Straße 1 

   
Schmerlecke Soester Straße 369 

Eikeloh Eikeloher Straße 11 

Schallern Waldweg 4b 

Völlinghausen Kappellenweg 9 

  Wiesenstraße 28 
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Bekanntmachungsanordnung  

gemäß § 2 Absatz 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) 

Die vorstehende Benutzungs- und Gebührensatzung für die Unterkünfte für Flüchtlinge und 
Obdachlose der Stadt Erwitte vom 08.07.2025 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 
Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß § 7 Absatz 6 Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
GO NRW beim Zustandekommen dieser Satzung (alternativ: sonstige ortsrechtliche Be-
stimmung oder Flächennutzungsplan) nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung 
nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Erwitte, 08.07.2025 
Stadt Erwitte 
Der Bürgermeister 
 
gez. Henneböhl 
 


